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Pflichten für Hersteller ‐ Elemente 
 

00 EMV‐LVD‐RED Pflichten der Hersteller 
Zusammenfassung der Pflichten für Hersteller nach EMV, LVD und RED   

 
 

01 BlueGuide ‐ Übersicht 
Übersicht der Hersteller-Pflichten aus dem BlueGuide   

 
 

01a Definition 
Als Hersteller wird jede natürliche oder juristische Person bezeichnet, die für die Entwicklung oder die Herstellung 
eines Produktes zuständig ist und dieses Produkt unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarktet. 
Diese Definition enthält zwei kumulative Bedingungen: Die Person muss das Produkt herstellen (oder herstellen 
lassen) und unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke vermarkten. Wird das Produkt also unter dem 
Namen oder der Marke einer anderen Person vermarktet, so wird diese als Hersteller betrachtet   

 
 

01b Verantwortlichkeit 
Die Verantwortlichkeit des Herstellers gilt auch für eine natürliche oder juristische Person, die Fertigerzeugnisse 
zusammenbaut, verpackt, verarbeitet oder etikettiert, um sie unter ihrem eigenen Namen oder ihrer eigenen Marke 
in Verkehr zu bringen. Außerdem gehen die Herstellerverpflichtungen auf denjenigen über, der den 
Verwendungszweck eines Produkts so verändert, dass andere wesentliche oder sonstige rechtliche Anforderungen 
gelten, oder der ein Produkt erheblich verändert oder umbaut (wodurch ein neues Produkt entsteht), um es in 
Verkehr zu bringen oder in Betrieb zu nehmen in den Fällen, in denen die für das Produkt geltenden 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union auch die Inbetriebnahme umfassen   

 
 

01c Produktentstehung 
Der Hersteller kann das Produkt selbst entwickeln und herstellen. Er kann es aber auch entwickeln, herstellen, 
zusammenbauen, verpacken, verarbeiten oder etikettieren lassen, um es unter seinem Namen oder seiner Marke in 
Verkehr zu bringen, wodurch er selbst als Hersteller fungiert. Bei der Vergabe von Arbeiten an Subunternehmer 
muss der Hersteller die Oberaufsicht über das Produkt behalten und sicherstellen, dass er alle notwendigen 
Informationen erhält, die für die Erfüllung seiner Verpflichtungen entsprechend dem einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsakt der Union notwendig sind. Auf keinen Fall darf der Hersteller, der seine Arbeiten 
vollständig oder teilweise an einen Subunternehmer vergibt, seine Verantwortung beispielsweise an einen 
Bevollmächtigten, eine Vertriebsgesellschaft, einen Benutzer oder Subunternehmer weiterreichen   

 
 

01d Letztverantwortung 
Der Hersteller hat die letztendliche Verantwortung für die Konformität seines Produkts mit den anzuwendenden 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union, da er entweder das Produkt selbst entworfen und hergestellt hat oder 
das Produkt unter seinem Namen oder seiner Marke auf den Markt gelangt. 
 
Wird also ein Produkt einem Hersteller für weitere Arbeitsschritte, wie z. B. Montage, Verpackung, Verarbeitung oder 
Etikettierung, überlassen, muss dieser beim Inverkehrbringen die alleinige und unmittelbare Verantwortung für die 
Konformität seines Produkts mit den anzuwendenden Rechtsvorschriften tragen und dazu auch in der Lage sein.  
 
Der Hersteller ist für die Entwicklung und die Herstellung des Produkts entsprechend den in den einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union festgelegten wesentlichen oder sonstigen rechtlichen Anforderungen 
und für die Durchführung der Konformitätsbewertung nach dem oder den in den Harmonisierungsrechtsvorschriften 
der Union vorgeschriebenen Verfahren verantwortlich.  
 
Der Hersteller muss den Entwurf und den Bau des Produkts verstehen, damit er die Verantwortung dafür tragen 
kann, dass das Produkt alle Bestimmungen der einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union erfüllt. 
Dies trifft zu, wenn der Hersteller das Produkt entwickelt, herstellt, verpackt und etikettiert, aber auch, wenn einer 
oder alle dieser Arbeitsschritte von einem Subunternehmer ausgeführt werden. Der Hersteller muss über die 
sachdienlichen Informationen zum Nachweis der Übereinstimmung des Produkts verfügen   
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01e Inverkehrbringung 
Diesbezüglich wird der Wirtschaftsakteur, der das Produkt unter seinem Namen oder seiner Handelsmarke in 
Verkehr bringt, für die Zwecke der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union automatisch zum Hersteller. Er 
trägt somit die gesamte Verantwortung für die Konformitätsbewertung (Entwurf und Herstellung) des Produkts, 
selbst wenn diese tatsächlich von anderer Seite durchgeführt wurden. Darüber hinaus muss er im Besitz aller 
Unterlagen und Bescheinigungen sein, die erforderlich sind, um die Konformität des Produkts nachzuweisen; diese 
Nachweise müssen jedoch nicht auf seinen Namen lauten.  
 
In der Richtlinie über Aufzüge (95/16/EG) wird der Montagebetrieb definiert als „natürliche oder juristische Person, 
die die Verantwortung für den Entwurf, die Fertigung, den Einbau und das Inverkehrbringen des Aufzugs 
übernimmt, die CE-Kennzeichnung anbringt und die EG-Konformitätserklärung ausstellt“. Somit ist der 
Montagebetrieb eine Person, die die Verantwortung übernimmt, die im Kontext anderer 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union üblicherweise dem Hersteller übertragen wird   

 
 

01f Sitz 
Nach den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union muss der Hersteller nicht in der Europäischen Union 
niedergelassen sein. Bringt ein Hersteller ein Produkt auf dem Unionsmarkt in Verkehr, muss er folglich unabhängig 
davon, ob er in einem Drittland oder einem EU-Mitgliedstaat niedergelassen ist, dieselben Anforderungen erfüllen   

 
 

01g Konformität 
Im Allgemeinen muss der Hersteller beim Inverkehrbringen des Produkts alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, 
damit der Herstellungsprozess die Konformität des Produkts gewährleistet, und insbesondere  
 
1. die anwendbare Konformitätsbewertung nach dem oder den in den einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union vorgeschriebenen Verfahren durchführen oder durchführen lassen. Je 
nach Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union kann es erforderlich sein, dass der Hersteller sein Produkt einer 
neutralen Stelle (gewöhnlich einer notifizierten Stelle) zur Durchführung der Konformitätsbewertung vorlegt oder 
sein Qualitätssicherungssystem von einer notifizierten Stelle zertifizieren lässt. Auf jeden Fall trägt der Hersteller die 
uneingeschränkte Verantwortung für die Konformität des Produkts;  
 
2. die benötigten technischen Unterlagen erarbeiten;  
 
3. die EU-Konformitätserklärung ausstellen 
 
4. das Produkt entsprechend der anzuwendenden Harmonisierungsrechtsvorschrift mit Gebrauchsanweisungen und 
Sicherheitsinformationen in einer für die Verbraucher und Endbenutzer leicht verständlichen und vom betreffenden 
Mitgliedstaat bestimmten Sprache versehen. Sofern in spezifischen Rechtsvorschriften nicht anders festgelegt, 
müssen Gebrauchsanweisungen und Sicherheitsinformationen unabhängig davon bereitgestellt werden, ob das 
Produkt für Verbraucher oder andere Endnutzer bestimmt ist. Dazu gehören alle Informationen, die für die sichere 
Verwendung des Produkts erforderlich sind, damit der Verbraucher das Produkt montieren, installieren, betreiben, 
lagern, instand halten und entsorgen kann. Eine Montage- oder Installationsanleitung sollte eine Teileliste enthalten 
und die erforderlichen Fähigkeiten oder Werkzeuge angeben. Eine Betriebsanleitung sollte Informationen über 
Einschränkungen der Verwendung, erforderliche persönliche Schutzausrüstungen, Wartung und Reinigung oder 
Reparaturen enthalten. Es obliegt dem Hersteller zu entscheiden, welche relevanten Informationen in die 
Gebrauchsanweisung und Sicherheitsinformationen für ein bestimmtes Produkt aufzunehmen sind. Die Hersteller 
dürfen nicht nur den von ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eines Produkts vor Augen haben, sondern müssen 
sich in den durchschnittlichen Benutzer eines bestimmten Produkts hineinversetzen und sich vorstellen, wie dieser 
das Produkt aller Wahrscheinlichkeit nach benutzen wird. Darüber hinaus könnte ein Werkzeug, das allein für die 
gewerbliche Verwendung entworfen und vorgesehen ist, auch für nicht gewerbliche Zwecke genutzt werden, und 
der betreffende Entwurf bzw. die Sicherheitsinformationen müssen dieser Möglichkeit Rechnung tragen;  
 
5. folgende Anforderungen in Bezug auf die Rückverfolgbarkeit erfüllen: — die technischen Unterlagen und die EU-
Konformitätserklärung nach dem Inverkehrbringen des Produkts sind zehn Jahre lang bzw. so lange, wie es in der 
einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschrift vorgesehen ist, aufzubewahren; — es ist zu gewährleisten, dass das 
Produkt eine Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zu seiner Identifikation trägt; — 
folgende drei Punkte sind anzugeben: 1) seinen Namen, 2) seinen eingetragenen Handelsnamen oder seine 
eingetragene Handelsmarke und 3) eine einzige Kontaktanschrift, und zwar auf dem Produkt oder — falls dies 
aufgrund der Größe oder materieller Eigenschaften des Produkts nicht möglich sein sollte — auf der Verpackung 
und/oder in den Begleitunterlagen. Die einzige Kontaktstelle muss nicht notwendigerweise in dem Mitgliedstaat 
angesiedelt sein, in dem das Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird;  
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6. an dem Produkt gemäß den geltenden Rechtsvorschriften das Konformitätskennzeichen (CE-Kennzeichnung und 
gegebenenfalls andere Kennzeichnungen) anzubringen; 
 
7. durch geeignete Verfahren zu gewährleisten, dass bei Serienfertigung Konformität sichergestellt ist. Änderungen 
am Entwurf des Produkts oder an seinen Merkmalen sowie Änderungen der harmonisierten Normen oder der 
technischen Spezifikationen, auf die bei Erklärung der Konformität eines Produkts verwiesen wird, werden 
angemessen berücksichtigt. Die Art der vom Hersteller zu ergreifenden Maßnahmen ist abhängig von der Art der 
Änderungen der harmonisierten Normen oder der technischen Spezifikationen und insbesondere davon, ob diese 
Änderungen in Bezug auf die Erfüllung der wesentlichen oder sonstigen rechtlichen Anforderungen erheblich sind 
und ob sie das Produkt betreffen. Dies erfordert unter Umständen die Aktualisierung der EU-Konformitätserklärung, 
die Änderung des Produktentwurfs, die Kontaktierung der notifizierten Stelle usw 
 
8. gegebenenfalls das Produkt und/oder das Qualitätssicherungssystem zertifizieren   

 
 

01h Korrekturmaßnahmen 
In bestimmten Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union wird vom Hersteller verlangt, am Ende der 
Produktionskette oder bei bereits in Verkehr befindlichen Produkten Stichproben durchzuführen, um den 
Verbrauchern oder sonstigen Endbenutzern zusätzlichen Schutz zu bieten.  
 
Hersteller, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes 
Produkt nicht den geltenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht, müssen unverzüglich die 
erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die Konformität dieses Produkts herzustellen, es gegebenenfalls 
vom Markt zu nehmen oder zurückzurufen. Außerdem müssen die Hersteller, die Grund zu der Annahme haben, 
dass mit dem Produkt Gefahren für die Gesundheit, Sicherheit, Umwelt oder andere öffentliche Interessen, die durch 
die geltenden Rechtsvorschriften geschützt sind, verbunden sind, unverzüglich die zuständigen nationalen Behörden 
der Mitgliedstaaten, in denen sie das Produkt auf dem Markt bereitgestellt haben, darüber unterrichten und dabei 
ausführliche Angaben machen, insbesondere über die Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 
Die Kommission stellt ein IT-Tool, die „GPSD Business Application“ bereit, um die praktischen Aspekte dieser 
Verpflichtung zu erleichtern   

 
 

01i Kooperation 
Auf begründetes Verlangen einer zuständigen nationalen Behörde legen die Hersteller dieser Behörde alle 
erforderlichen Informationen und Unterlagen zum Nachweis der Produktkonformität in einer Sprache vor, die von ihr 
leicht verstanden werden kann. Sie müssen mit der Behörde auf deren Verlangen bei allen Maßnahmen zur 
Abwendung von Gefahren, die mit Produkten verbunden sind, die sie in Verkehr gebracht haben, kooperieren. Die 
Hersteller nennen auf Verlangen einer Marktüberwachungsbehörde alle Wirtschaftsakteure, denen sie ein Produkt 
geliefert haben. Sie müssen in der Lage sein, diese Informationen während eines Zeitraums von zehn Jahren nach 
Lieferung des Produkts vorzulegen.  
 
Mit dieser Regelung wird bezweckt, dass die nationale Behörde eine Sprache, die in ihrem Hause verstanden wird 
und bei der es sich nicht um die Landessprache(n) handelt, akzeptieren kann. Die auszuwählende Sprache ist mit 
der Behörde auszuhandeln und könnte auch eine dritte Sprache sein, wenn die Behörde dazu bereit ist.  
 
Im Falle eines begründeten Verlangens braucht der Einführer nur den Teil der technischen Unterlagen zur Verfügung 
zu stellen, der sich auf die angebliche Nichteinhaltung der Vorschriften bezieht und belegen kann, dass sich der 
Hersteller mit diesem Problem befasst hat. Daher sollte die angeforderte Übersetzung der technischen Unterlagen 
auf die entsprechenden Teile der Unterlagen beschränkt sein. Dabei kann je nach Harmonisierungsrechtsvorschrift 
der Union, der das Produkt unterliegt, eine Frist für den Eingang der verlangten Unterlagen gesetzt werden. Es kann 
auch eine kürzere Frist festgelegt werden, wenn die nationale Behörde die Dringlichkeit anhand einer unmittelbaren 
ersten Gefahr begründet.   

 
 

01j Inbetriebnahme 
Umfasst die Harmonisierungsrechtsvorschrift der Union die Inbetriebnahme, muss die dafür zuständige natürliche 
oder juristische Person dieselben Verpflichtungen erfüllen wie ein Hersteller, der ein Produkt in Verkehr bringt. Er 
muss sicherstellen, dass das Produkt den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht und dass das 
entsprechende Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt worden ist   
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01k Gebrauchte Geräte 
Im Übrigen müssen Personen, die gebrauchte Produkte aus einem Drittland oder nicht für den Unionsmarkt 
entworfene oder hergestellte Produkte auf den Markt bringen, die Rolle des Herstellers übernehmen   

 
 

01l Änderungen 
Ändert ein Einführer oder Händler ein Produkt derart, dass die Konformität mit den geltenden Anforderungen 
beeinträchtigt werden kann, oder liefert es unter seinem eigenen Namen oder seiner eigenen Marke, ist er als 
Hersteller zu betrachten und muss alle einschlägigen Verpflichtungen erfüllen. Dementsprechend muss er 
sicherstellen, dass das Produkt den anzuwendenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht und 
das entsprechende Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt worden ist   

 
 

02 Definitionen 
Begriffsdefinitionen   

 
 

02a Hersteller 
Jede natürliche oder juristische Person, die Geräte/elektrische Betriebsmittel/Funkanlagen herstellt bzw. entwickeln 
oder herstellen lässt und diese Geräte/elektrische Betriebsmittel/Funkanlagen unter ihrem eigenen Namen oder ihrer 
eigenen Handelsmarke vermarktet   

 
 

02b Wirtschaftsakteure 
Der Hersteller, der Bevollmächtigte, der Einführer und der Händler   

 
 

02c Bereitstellung auf dem Markt 
Jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines Produkts/eines elektrischen Betriebsmittels/eines Geräts zum 
Vertrieb, Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen einer Geschäftstätigkeit   

 
 

03 Anforderungen 
Die Hersteller gewährleisten, wenn sie Geräte/elektrische Betriebsmittel/Funkanlagen in Verkehr bringen, dass diese  
 

 (EMV): gemäß den wesentlichen Anforderungen nach Anhang I entworfen und hergestellt wurden 

 (LVD): im Einklang mit den Sicherheitszielen nach Artikel 3 und Anhang I entworfen und hergestellt wurden 

 (RED): entsprechend den grundlegenden Anforderungen in Artikel 3 entworfen und hergestellt wurden   
 
 

04 Unterlagen 
Unterlagen und Aufbewahrung   

 
 

04a Technische Unterlagen 
Die Hersteller erstellen die technischen Unterlagen  
 (EMV) nach Anhang II oder Anhang III 
 (LVD) nach Anhang III 
 (RED) gemäß Artikel 21   
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04b Aufbewahrung 
Die Hersteller bewahren die (LVD: in Anhang III genannten) technischen Unterlagen und die EU-
Konformitätserklärung nach dem Inverkehrbringen des Geräts/des elektrischen Betriebsmittels/der Funkanlage zehn 
Jahre lang auf   

 
 

04c Umfang und Inhalt 
Die Hersteller gewährleisten, dass  
 (EMV) dem Gerät die Betriebsanleitung und die in Artikel 18 genannten Informationen 

 (LVD) dem elektrischen Betriebsmittel eine Betriebsanleitung und Sicherheitsinformationen 

 (RED) der Funkanlage eine Gebrauchsanleitung und Sicherheitsinformationen 
beigefügt sind, die in einer vom betreffenden Mitgliedstaat festgelegten Sprache, die von den Verbrauchern und 
sonstigen Endnutzern leicht verstanden werden kann, verfasst sind. Diese Betriebsanleitungen und (LVD: 
Sicherheits-)Informationen sowie alle Kennzeichnungen müssen klar, verständlich und deutlich sein 
 
 
Nur RED: die Gebrauchsanleitung muss die Informationen enthalten, die für die bestimmungsgemäße Verwendung 
der Funkanlage erforderlich sind. Dies umfasst gegebenenfalls eine Beschreibung des Zubehörs und der Bestandteile 
einschließlich Software, die den bestimmungsgemäßen Betrieb der Funkanlage ermöglichen.  
 
Zudem müssen, falls die Funkanlage bestimmungsgemäß Funkwellen ausstrahlt, folgende Informationen enthalten 
sein:  
a) das Frequenzband oder die Frequenzbänder, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird,  
b) die in dem Frequenzband oder den Frequenzbändern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, 
abgestrahlte maximale Sendeleistung.   

 
 

04d Konformitätserklärung 
RED: Die Hersteller gewährleisten, dass jeder Funkanlage eine Kopie der EU-Konformitätserklärung oder eine 
vereinfachte EU-Konformitätserklärung beigefügt ist. Wird nur eine vereinfachte EU-Konformitätserklärung 
bereitgestellt, muss darin die genaue Internetadresse angegeben sein, unter der der vollständige Text der EU-
Konformitätserklärung erhältlich ist.   

 
 

04e Beschränkungen 
RED: Im Fall von Beschränkungen der Inbetriebnahme oder im Fall von für die Nutzungsgenehmigung zu 
erfüllenden Anforderungen muss aus den Angaben auf der Verpackung der Mitgliedstaat oder das geografische 
Gebiet innerhalb eines Mitgliedstaats hervorgehen, in dem Beschränkungen oder für die Nutzungsgenehmigung zu 
erfüllende Anforderungen gelten. Diese Angaben sind in der der Funkanlage beiliegenden Gebrauchsanleitung 
vollständig vorzunehmen. Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen die Aufmachung dieser 
Informationen festgelegt wird. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten 
Beratungsverfahren erlassen   

 
 

04f Information zur Nutzung 
Nur EMV:  
Dem Gerät müssen Angaben über besondere Vorkehrungen beigefügt sein, die bei Montage, Installierung, Wartung 
oder Betrieb des Geräts zu treffen sind, damit es nach Inbetriebnahme die wesentlichen Anforderungen nach 
Anhang I Nummer 1 erfüllt. 
 
Bei Geräten, deren Übereinstimmung mit den wesentlichen Anforderungen nach Anhang I Nummer 1 in 
Wohngebieten nicht gewährleistet ist, ist auf eine solche Nutzungsbeschränkung — gegebenenfalls auch auf der 
Verpackung — eindeutig hinzuweisen. 
 
Die Informationen, die zur Nutzung des Geräts entsprechend dessen Verwendungszweck erforderlich sind, müssen 
in der dem Gerät beigefügten Betriebsanleitung enthalten sein   
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05 Konformitätsbewertung 
Konformität der Geräte   

 
 

05a Konformitätsbewertungsverfahren 
Die Hersteller führen das betreffende Konformitätsbewertungsverfahren  
 EMV: nach Artikel 14 

 LVD: nach Anhang III 
 RED: gemäß Artikel 17 
durch oder lassen es durchführen.   

 
 

05b Konformitätserklärung und CE‐Kennzeichnung 
Wurde (mit diesem Verfahren) nachgewiesen, dass  
 (EMV) das Gerät den anwendbaren Anforderungen entspricht 
 (LVD) ein elektrisches Betriebsmittel den Sicherheitszielen nach Artikel 3 und Anhang I entspricht 
 (RED) die Konformität der Funkanlage mit den geltenden Anforderungen gegeben ist 
stellen die Hersteller eine EU-Konformitätserklärung aus und bringen die CE-Kennzeichnung an.   

 
 

05c Gewährleistung der Konformität 
Die Hersteller gewährleisten durch geeignete Verfahren, dass stets Konformität mit dieser Richtlinie bei 
Serienfertigung sichergestellt ist.  
 
Änderungen am Entwurf des Geräts/des Produkts/einer Funkanlage oder an seinen Merkmalen sowie Änderungen 
der (LVD: in Artikel 12 genannten) harmonisierten Normen (LVD: und der in den Artikeln 13 und 14 genannten 
internationalen oder nationalen Normen) oder anderer technischer Spezifikationen, auf die bei Erklärung der 
Konformität eines Geräts verwiesen wird, werden angemessen berücksichtigt.   

 
 

06 Überwachung 
Überwachung und Korrekturmaßnahmen   

 
 

06a Überwachung 
LVD/RED: Die Hersteller nehmen, falls dies angesichts der von einem elektrischen Betriebsmittel/von einer 
Funkanlage ausgehenden Risiken/Gefahren als angemessen/zweckmäßig betrachtet wird, zum Schutz der 
Gesundheit und der Sicherheit der Verbraucher/Endnutzer Stichprobenprüfungen von auf dem Markt bereitgestellten 
elektrischen Betriebsmitteln/Funkanlagen vor, untersuchen die/nehmen Prüfungen vor, und führen 
erforderlichenfalls ein Verzeichnis der, Beschwerden hinsichtlich nichtkonformer elektrischer 
Betriebsmittel/Funkanlagen und Rückrufe von elektrischen Betriebsmitteln/Funkanlagen und halten die Händler über 
diese Überwachung auf dem Laufenden.   

 
 

06b Korrekturmaßnahmen 
Hersteller, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein(e) von ihnen in Verkehr 
gebrachte(s) Gerät/elektrisches Betriebsmittel/Funkanlage nicht (den Anforderungen) der Richtlinie entspricht, 
ergreifen unverzüglich die Korrekturmaßnahmen, die erforderlich sind, um die Übereinstimmung dieses 
Geräts/elektrischen Betriebsmittels herzustellen oder es gegebenenfalls zurückzunehmen oder zurückzurufen.  
 
Außerdem unterrichten die Hersteller, wenn mit dem Gerät/dem elektrischen Betriebsmittel/der Funkanlage Risiken 
verbunden sind/eine Gefahr ausgeht, unverzüglich die zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten, in 
denen sie das Gerät/das elektrische Betriebsmittel/die Funkanlage auf dem Markt bereitgestellt haben, darüber und 
machen dabei ausführliche Angaben, insbesondere über die Nichteinhaltung/Nichtkonformität und die ergriffenen 
Korrekturmaßnahmen (und deren Ergebnisse).   
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06c Kooperation 
Die Hersteller stellen der zuständigen nationalen Behörde auf deren begründetes Verlangen alle Informationen und 
Unterlagen, die für den Nachweis der Konformität des Geräts/des elektrischen Betriebsmittels/der Funkanlage mit 
der Richtlinie erforderlich sind, in Papierform oder auf elektronischem Wege in einer Sprache zur Verfügung, die von 
dieser zuständigen nationalen Behörde leicht verstanden werden kann. Sie kooperieren mit dieser Behörde auf 
deren Verlangen bei allen Maßnahmen zur Abwendung von Risiken, die mit Geräten/elektrischen 
Betriebsmitteln/Funkanlagen verbunden sind, die sie in Verkehr gebracht haben   

 
 

07 Identifikation 
Identifikation und Kontaktdaten   

 
 

07a Typen‐/Serien‐/Chargennummer 
Die Hersteller gewährleisten, dass Geräte/elektrische Betriebsmittel/Funkanlagen, die sie in Verkehr gebracht haben, 
eine Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zu ihrer Identifikation tragen, oder, falls 
dies aufgrund der Größe oder Art des Geräts/des elektrischen Betriebsmittels/der Funkanlage nicht möglich ist, dass 
die erforderlichen Informationen auf der Verpackung oder in den dem Gerät/dem elektrischen Betriebsmittel/der 
Funkanlagen beigefügten Unterlagen angegeben werden.   

 
 

07b Kontaktdaten 
Die Hersteller geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre eingetragene Handelsmarke und 
ihre Postanschrift, unter der sie erreicht werden können, entweder auf dem Gerät/dem elektrischen 
Betriebsmittel/der Funkanlage selbst  
oder, wenn dies nicht möglich ist/falls dies aufgrund der Größe oder Art der Funkanlage nicht möglich ist, auf der 
Verpackung oder in den dem Gerät/dem elektrischen Betriebsmittel/der Funkanlage beigefügten Unterlagen an.  
 
Die Anschrift bezieht sich auf eine zentrale Anlaufstelle, unter der der Hersteller erreicht werden kann. Die 
Kontaktdaten sind in einer Sprache anzugeben, die von den Endnutzern und den Marktüberwachungsbehörden leicht 
verstanden werden kann     

 
 
 


